
Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— einen Verstoß gegen Art. 5 des Anhangs VII des Statuts in 
Verbindung mit Art. 20 des Statuts festzustellen und daher 
die Entscheidung der Anstellungsbehörde vom 2. Juli 2008 
und 8. Dezember 2008 aufzuheben; 

— ihren Anspruch auf die in Art. 5 Abs. 1 des Anhangs VII des 
Statuts vorgesehenen Einrichtungsbeihilfe zuzüglich Ver
zugszinsen in Höhe des während des betreffenden Zeitraums 
von der Europäischen Zentralbank für Hauptrefinanzie
rungsgeschäfte festgesetzten und um zwei Prozentpunkte 
erhöhten Zinssatzes vom Zeitpunkt der Fälligkeit der Bei
hilfe bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung anzuer
kennen; 

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Kos
ten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 26. März 2009 — Noël/Rat 

(Rechtssache F-31/09) 

(2009/C 129/38) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgien) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. 
Louis und E. Marchal) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Entscheidung über die Ernennung der Klägerin 
zur Beamtin auf Probe, soweit sie in dieser Entscheidung in 
Laufbahnschiene AST 1–7 eingewiesen wird 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung vom 13. November 2006 über ihre Ernen
nung zur Beamtin aufzuheben, soweit sie darin in Laufbahn
schiene AST 1–7 eingewiesen wird; 

— dem Rat der Europäischen Union die Kosten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 1. April 2009 — Andrikopoulou/Rat 

(Rechtssache F-32/09) 

(2009/C 129/39) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Anna Andrikopoulou (Rodhe-Saint-Genèse, Belgien) 
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte S. Orlandi, A. Coolen, 
J.-N. Louis und E. Marchal) 
Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Entscheidung, die Klägerin im Beförderungsver
fahren 2008 nicht nach Besoldungsgruppe AST 7 zu befördern, 
und, soweit erforderlich, der Entscheidungen, weniger verdienst
volle Beamte nach dieser Besoldungsgruppe zu befördern 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 
— die Entscheidung der Anstellungsbehörde, sie im Beförde

rungsverfahren 2008 nicht nach Besoldungsgruppe AST 7 
zu befördern, und, soweit erforderlich, die Entscheidungen, 
weniger verdienstvolle Beamte nach dieser Besoldungs
gruppe zu befördern, aufzuheben; 

— dem Rat der Europäischen Union die Kosten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 1. April 2009 — 
Tzvetanova/Kommission 

(Rechtssache F-33/09) 

(2009/C 129/40) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Aglika Tzvetanova (Brüssel, Belgien) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis 
und E. Marchal) 
Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Antrag auf Aufhebung der Entscheidung der Kommission, der 
Klägerin die in Art. 4 Abs. 1 Buchst. a des Anhangs VII des 
Statuts vorgesehene Auslandszulage zu versagen 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 
— die Entscheidung der Anstellungsbehörde, ihr die Auslands

zulage nicht zu gewähren, aufzuheben; 
— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Kos

ten aufzuerlegen.
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